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klagte Verpflichtungen hinsichtlich der Tilgung von 
noch auf dem Grundstück ruhenden Hypotheken ein
gegangen ist und dem Uberlasser ein lebenslänglich 
unentgeltliches Wohnrecht gewährt wurde, sind diese 
Verpflichtungen als Gegenleistungen für die Überlas
sung des Grundstücks zu werten. Damit hat dieser Ver
trag den Charakter eines entgeltlichen Überlassungs
vertrags.
Hinsichtlich der Hypotheken handelt es sich um eine 
Schuldübernahme i. S. des § 414 BGB. Danach haftet für 
die Hypothekenschuld neben dem Grundstück die Ver
klagte mit ihrem persönlichen Vermögen. Diese Schuld
übernahme schließt die Entstehung gemeinschaftlichen 
Eigentums am Grundstück aus, weil zum Grundstücks
erwerb keine gemeinschaftlichen und persönlichen Mit
tel der Parteien verwendet wurden.
Die Verklagte ist daher entsprechend den Bestimmun
gen des Familiengesetzbuchs zu Recht als Alleineigen
tümer des Grundstücks im Grundbuch eingetragen. 
Daran ändert auch nichts, daß nach dem Erwerb des 
Grundstücks Leistungen für die Zurückzahlung von Hy
potheken und für Werterhaltungsarbeiten während der 
Ehe erbracht wurden. Der Senat hatte daher keine Ver
anlassung zu prüfen, in welcher Höhe und aus welchen 
Mitteln diese Leistungen erbracht wurden.
Soweit nach Erwerb des Grundstücks durch die Ver
klagte tatsächliche Aufwendungen auf das Grundstück 
aus dem gemeinsamen Einkommen der Parteien für die 
Ablösung der Hypotheken und die Werterhaltung ge
macht worden sind, steht dem Kläger bei Beendigung 
der Ehe der Parteien außer seinem Anteil am gemein
schaftlichen Eigentum und Vermögen allenfalls nach 
§ 40 FGB ein Ausgleichsanspruch zu.

Arbeitsrecht

§ 98 GBA.
1. Es ist das sozialpolitische Anliegen des § 98 GBA, 
daß ein Betrieb für von ihm zu vertretende objek
tive Pflichtverletzungen auf dem Gebiet des Gcsund- 
heits- und Arbeitsschutzes, die zu einer Beeinträchti
gung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit von Werk
tätigen führen, einzustehen hat.
2. Ein Berufskraftfahrer, der bei einem von ihm ver
schuldeten Verkehrsunfall selbst einen gesundheitlichen 
Schaden erleidet, hat gegenüber seinem Betrieb einen 
Anspruch auf Schadenersatz gemäß § 98 GBA, wenn 
die Gesundheitsschädigüng zugleich auch darauf zu
rückzuführen ist, daß der Betrieb ihm obliegende 
Pflichten auf dem Gebiet des Gesundheits- und Ar
beitsschutzes verletzt hat.
KrG Prenzlau, Urt. vom 1. Dezember 1971 — KA 38/71.

Der Kläger ist beim verklagten Betrieb als Berufs
kraftfahrer beschäftigt. Am 15. Januar 1969 verursachte 
er einen schweren Verkehrsunfall. Durch Urteil des 
Kreisgerichts wurde er deshalb wegen eines Vergehens 
nach § 196 StGB auf Bewährung verurteilt. Mit dem 
gleichen Urteil wurde der für den Kläger zuständige 
Fahrdienstleiter wegen Verletzung der Bestimmungen 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes in Tateinheit mit 
Herbeiführung eines schweren Verkehrsunfalls (§§ 193. 
196, 64 StGB) ebenfalls auf Bewährung verurteilt.
Durch den Verkehrsunfall erlitt der Kläger erhebliche 
Verletzungen. Er war vom 15. Januar bis 28. Februar 
1969 arbeitsunfähig. Der Verkehrsunfall wurde als Ar
beitsunfall anerkannt. Dem Kläger wurde neben dem 
Krankengeld und dem Lohnausgleich der Differenz
betrag bis zum vollen Durchschnittsverdienst (ein
schließlich der Uberstundenvergütung) für den genann
ten Zeitraum gezahlt. Im Ermittlungsverfahren wurde 
dem Kläger die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. 
Diese erhielt er am 5. Dezember 1969 zurück.
Am 6. Januar 1970 beantragte der Kläger bei der Kon

fliktkommission, den Betrieb zu verpflichten, ihm den 
durch den Entzug der Fahrerlaubnis entstandenen 
Lohnausfall zu ersetzen. Die Konfliktkommission wies 
den Antrag ab. Gegen den Beschluß der Konfliktkom
mission hat der Kläger Einspruch erhoben und bean
tragt: Den Beschluß der Konfliktkommission aufzuhe
ben und den Betrieb zu verpflichten, an ihn Schaden
ersatz in Geld für den Zeitraum vom 1. März bis 
31. Dezember 1969 in einer Höhe zu leisten, die sich 
aus der Differenz zwischen seinem Einkommen aus 
dem gleichen Zeitraum des Vorjahres und dem tatsäch
lichen Einkommen im Jahre 1969 ergebe.
Zur Begründung seines Anspruchs führte der Kläger 
aus, daß er im Zeitraum vom l.März 1969 bis zum 
31. Dezember 1969 dadurch einen Verdienstausfall ge
habt habe, weil er durch den zeitweiligen Verlust der 
Fahrerlaubnis (15. Januar bis 5. Dezember 1969) ge
zwungen gewesen sei, als Hilfsschlosser, Hofarbeiter, 
Tankwart und Pförtner zu arbeiten. Da der Unfall als 
Arbeitsunfall anerkannt worden sei, stehe ihm gemäß 
§ 98 Abs. 1 GBA ein Ersatzanspruch zu, weil der Betrieb 
die ihm obliegenden Pflichten auf dem Gebiet des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes nicht erfüllt habe un4 
diese Pflichtverletzung Ursache des Arbeitsunfalls ge
wesen sei. Das werde daran deutlich, daß der verant
wortliche Mitarbeiter des Betriebes, der Fahrdienstlei
ter, wegen Verletzung der Bestimmungen über den G'e- 
sundheits- und Arbeitsschutz strafrechtlich zur Verant
wortung gezogen worden sei.
Die Klage hatte keinen Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Nach § 98 GBA hat der Werktätige dann einen Ersatz
anspruch gegen den Betrieb, wenn er einen Arbeits
unfall erleidet, weil der Betrieb die ihm aus dem Ge
sundheits- und Arbeitsschutz obliegenden Pflichten 
nicht erfüllt hat. Der Werktätige hat in diesem Fall 
Anspruch auf Ersatz des ihm durch die Beeinträchti
gung seiner Gesundheit und Arbeitsfähigkeit entstan
denen Schadens.
Für die Schadenersatzpflicht des Betriebes müssen fol
gende Voraussetzungen vorliegen:
— Der Betrieb muß ihm obliegende Pflichten aus dem 

Gesundheits- und Arbeitsschutz nicht erfüllt haben,
— diese Pflichtverletzung muß Ursache eines Arbeits

unfalls beim Werktätigen sein,
— der Werktätige muß in seiner Gesundheit und Ar

beitsfähigkeit beeinträchtigt sein,
— durch die Beeinträchtigung der Gesundheit und Ar

beitsfähigkeit muß dem Werktätigen ein Schaden 
entstanden sein,

— zwischen der Pflichtverletzung des Betriebes und 
dem beim Werktätigen eingetretenen Schaden muß 
Kausalzusammenhang bestehen.

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht 
bzw. nur teilweise erfüllt.
Der Betrieb, handelnd durch den verantwortlichen 
Fahrdienstleiter, hat zunächst ihm obliegende Pflich
ten aus dem Gesundheits- und Arbeitsschutz nicht er
füllt. Der Fahrdienstleiter hat den Einsatz des Klägers 
angeordnet, obwohl dessen Fahrtüchtigkeit infolge 
Übermüdung noch beeinträchtigt war (§ 3 Abs. 4 Ar- 
beits- und Brandschutzanordnung 361/1 — Fahrzeuge 
sowie Instandhaltungsanlagen für Kraftfahrzeuge und 
der Transport mit Fahrzeugen — vom 17. Februar 1965 
[GBl.-Sdr. Nr. 510]). Diese Beeinträchtigung der Fahr
tüchtigkeit durch Übermüdung des Klägers war zwei
felsfrei auch die Ursache des Unfalls vom 15. Januar 
1969. Dadurch wurde der Kläger in seiner Gesundheit 
und Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Ihm entstand durch 
die Arbeitsunfähigkeit vom 15. Januar bis 28. Februar 
1969 ein Schaden. Insoweit besteht auch ein kausaler 
Zusammenhang zwischen der Pflichtverletzung des Be
triebes, dem Arbeitsunfall, der Gesundheitsschädigung 
beim Kläger und dem Schaden. Für den Zeitraum bis
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